
5184 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Sozial ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Juni 1996 betreffend ein Ab­
kommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutsch­
land über Soziale Sicherheit 

Im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Vorbereitung des EWR bzw. des 
Beitritts Österreichs zur EU wurden im Mai 1992 Verhandlungen mit 
Deutschland aufgenommen, um ein EG-konformes neues Abkommen vorzuberei­
ten. 

Das geltende Abkommen erfaßt derzeit alle Personen, - unabhängig von 
deren Staatsangehörigkeiten - die den Rechtsvorschriften im Bereich der 
Sozi al en Si cherhei t ei nes oder bei der Staaten unterl ; egen oder unter­
lagen. 

Mit dem Inkrafttreten des EG-Rechtsaufgrund des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens sind für die Beziehungen zwischen beiden Staaten im Bereich 
der Sozialen Sicherheit seit 1. Jänner 1994 die Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 zur Anwendung der Systeme zur Sozialen Sicherheit auf Arbeitneh­
mer sowie deren Famil ienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu­
und abwandern, sowie die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 über die Durchfüh­
rung dieser Verordnung maßgebend. 

Allerdings werden bestimmte Personengruppen (insbesondere Staatsan­
gehör i ge ei nes Ni cht- EG/EWR-Staates) und ei nige Detail berei che von den 
oben erwähnten EWG-Verordnungen nicht erfaßt. Das geltende bilaterale Ab­
kommen über Soziale Sicherheit zwischen beiden Staaten bleibt jedoch wei­
terhin anwendbar. 

Diese Rechtslage kann aber einerseits in Einzelfällen für die Be­
troffenen zu positiven oder negat i ven Auswi rkungen und andererseits zu 
einer kaum zu bewältigenden Belastung der mit der Anwendung betrauten 
Versicherungsträger führen. 

Somit werden durch das vorliegende Abkommen die Regelungen der EWG­
Verordnungen auf die bisher nur vom Abkommen betroffenen Detailbereiche 
und Personengruppen für anwendbar erklärt. 

Das vorliegende Zusatzabkommen ist gesetzändernd und gesetzeser­
gänzend, enthält aber keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B­
VG ist nicht erforderlich, da keine Angelegenheiten, die den selbständi­
gen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des 
vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Sozial ausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 24. Juni 1996 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Michaela Rösler 
Berichterstatterin 

Wien, 1996 06 24 

Hedda Kainz 
Vorsitzende 
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